
Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Irène Bogiatzi, verheiratete Ventouras

Beklagte: Deutscher Luftpool, Société Luxair SA, Europäische
Gemeinschaften, Großherzogtum Luxemburg, Le Foyer Assuran-
ces SA

Vorlagefragen

1. Gehört das Warschauer Abkommen zur Vereinheitlichung
von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftver-
kehr vom 12. Oktober 1929 in der in Den Haag am
28. September 1955 geänderten Fassung, auf das sich die
Verordnung (EG) Nr. 2027/97 (1) bezieht, zu den Vorschrif-
ten des Gemeinschaftsrechts, für deren Auslegung der
Gerichtshof gemäß Art. 234 EG zuständig ist?

2. Ist die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom
9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunterneh-
men bei Unfällen in ihrer zur Zeit des Unfalls, das heißt am
21. Dezember 1998, geltenden Fassung dahin auszulegen,
dass für die nicht ausdrücklich geregelten Fragen die Bestim-
mungen des Warschauer Abkommens, hier dessen Art. 29,
weiterhin im Fall eines Flugs zwischen Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft anwendbar sind?

3. Für den Fall, dass die erste und die zweite Frage bejaht wer-
den: Ist Art. 29 des Warschauer Abkommens in Verbindung
mit der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 dahin auszulegen, dass
die dort vorgesehene Zweijahresfrist gehemmt oder unterbro-
chen werden kann oder dass das Luftfahrtunternehmen oder
sein Versicherer darauf mit einer vom nationalen Richter als
Haftungsanerkenntnis gewerteten Handlung verzichten kön-
nen?

(1) Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 über
die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (ABl. L 285,
S. 1).
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Verfahrenssprache: Italienisch

Vorlegendes Gericht

Giudice di Pace — Ischia (Italien)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Rosalba Alassini

Beklagte: Telecom Italia SpA

Vorlagefrage

Haben die oben genannten Vorschriften des Gemeinschaftsrechts
(Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, Richtlinie 2002/22/EG (1),
Richtlinie 1999/44/EG (2) sowie die Empfehlungen der Kommis-
sion 2001/310/EG (3) und 98/257/EG (4)) unmittelbar zwin-
gende Wirkung und sind sie dahin auszulegen, dass bei Streitfäl-
len „auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation zwi-
schen Endnutzern und Betreibern aufgrund von Verstößen
gegen Vorschriften über den Universaldienst und gegen die
Rechte der Endnutzer, die in gesetzlichen Vorschriften, in
Beschlüssen der Aufsichtsbehörde, in Vertragsbedingungen und
in Dienstleistungschartas vorgesehen sind“ (die in Art. 2 des
Beschlusses Nr. 173/07/CONS der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen angeführten Streitfälle) nicht der obliga-
torische Schlichtungsversuch zur Vermeidung der Unzulässigkeit
der gerichtlichen Klage unternommen werden muss, da diese
Vorschriften der Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 des genannten
Beschlusses Nr. 173/07/CONS vorgehen?

(1) ABl. L 108, S. 51.
(2) ABl. L 171, S. 12.
(3) ABl. L 109, S. 56.
(4) ABl. L 115, S. 31 (Empfehlungen der Kommission).
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